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Aufhebung und Neufestsetzung
Verkehrsbau I inien DoÉstrasse
Abschn¡tt Haus Nr. 34b bis Nr. 62
Genehmigung

Gemeinde Geroldswil-)
Lage Dorfstrasse, Abschnitt Haus Nr. 34b bis Nr.62

Masssebende - Beschluss Nr. 105 der Gemeindeversammlung Geroldswil vom 7. Dezembe r 2017
unterlasen - Beschluss Nr. 292 des Gemeinderats Geroldswil vsm 23. Oktober 2017

Verkehrsbaulinienplan 1 :500
Zuständigkeit
I [ber die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet

das Amt für Verkehr im Namen der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 OG RR ILS 122.1]
i.V.m. $ 20 und Anhang 2 OV VD ILS 172.110.4]).

Sachverfralt

Festsetzunssbeschuss 
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-Àntass und Zietseeuno lljt Bgsghluss Nr. 1492 vom08. Mai 1991 ge_nehmigte der Regierungsrat des Kantons
der pranuns Zü¡ich {¡g u.oT Gemeinderat Geroldswil am 03. September 1990 an der Dorfstrasse festge-

setáen VerkehrsbaulÍnien. Zum damaligen Zeitpunkt sollte die Dorfstrasse breiter ausgebaut
werden. Zum heutigen Zeitpunkt gelten die Baulinien jedoch als überdimensioniert.

Mit der Revision der Baulinie wird eine bessere Überbaubarkeit der angrenzenden
Grundstücke sowie eine Aufi¡vertung des Strassenraumes ermöglicht.

Mit der Aufhebung und Neufestsetzung der Baulinie mit einem Abstand von 8,0 m ab
Fahrbahnrand wird für die geplante Verlegung des Gehweges ínkl. Vorgartengebiet
ausreichend Raum gesichert. Dem Antrag der Gemeinde Geroldswilwird somit entsprochen

Die Niveaubaulinie bleibt unverändert bestehen
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Erwägungen

A. Formelle Prüfung

D ie massgebenden U nterlagen si nd vollständig.

Für die Aufhebüng und Neufêstsetzung von Verkehrsbaulinien ist gemåss Art. 10 Abs.2 der
Gemeindeordnung vom 29. November 2009 die Gemeindeversammlung zuständig. Die Pub-
likation erfolgte im Amtsblatt Nr. 50 vom 15. Dezernber 2017. Die Rechtskraftbescheínigung
des Bezirksrats Dietikon vom 04. Januar 2018 líegt bei.

B, Materielle Prüfung

Zusammenfassuns der Die Baulinie RRB Nr. 149211991 soll an der Dorfstrasse im Abschnitt Haus Nr. 34b bis Nr. 6.

vortage aufgehoben und neu festgesetá werden-

Ergebnis der Prüfung nie wird die Bebaubarkeít der
des Strassenraumes ermög-

licht.

C. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Díe Vorlage enrveíst sich als rechtmässig, arveckmässíg sowie angemessen. Sie kann sonit
genehmigtwerden ($ 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit $ 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsent- 
,

scheid vom Gemeinderat zusammen mit dem gepniften Akt zu veröffentlichen und aufzule-'
gen sowie dern betroffenen Grundeigentümer schriftlich (eingeschrieben) mitzuteílen.
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lm Namen der Volkswirtschâftsdirektion veÉügtl

Die am 04. Dezember 2Q17 von der Gemeíndeversammlung Geroldswíl beschlossene
teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulfnien an der Dorfstrasse;'
Abschnitt Haus Nr. 34b bis Nr. 62 wird gemäss den eingereichten Akten genehmþt.

ll. Der Gerneinderat Geroldswil wird eingeladen:

Dispositiv I 2usammen. mitdem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 10S Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und
aufzulegen sowie diese Verftgung dem betroffenen Grundeigentümer schriftlich
(eingeschrieben) mitzuteilen.

Nach Rechtskrafi des genehmigten Beschlusses die lnkraftsetzung zu veröffentfichen,
dem betroffenen Grunãeigentümer schriftfich mitzuteilen sowie dem Rmt für VerkÀhr, 

'

Bauen an Staatsstrassen, 8090 Zürich, ein Bauliniendossier inkl. Beschluss der
Gemeindeversammlung, Beleg d.er. Publikation sowie der Genehmigung mit
Rechtskraftbescheinig ung zuzustel len.

Nach Rechtskraft der Vorlage die Nachführung der Verkehrsbauliníen in der amtlichen
Vermessung zu veranlasseñ.

lll. Mitteilung an:

Gemeinderat Geroldswil inkl.
. 3 Baulinienpläne mit Genehmigungsvermerk. I Gemeínderatsbeschluss vom 23: Oklober 2017. 1 Beschluss de-r Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 2017. 1 Publikationen vom 15. Dezember 2A17 inkl. Rechtskraftbescheinigung des Be-

zirksrats Dietikon vòm 04. Januar:2018

Verfügungskopíe an Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen

Amtfür

Markus Traber, Amtschef

ñ


